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T 0404/91 

Sachverhalt und Anträge 

Die am 8. Januar 1987 eingereichte europ&ische Patent-

anmeldung mit der Anmeldenuinmer 87 100 161.6 und der 

VerOffentlichungsnwnmer 0 233 454, wurde durch die am 

14. Januar 1991 zur Post gegebene Entscheidung der 

Prufungsabteilung zuruckgewiesen. 

In der Entscheidung, der der Anspruch 1, eingereicht mit 

Schreiben vom 26. Mãrz 1990 und die ursprunglich 

eingereichten Ansprüche 2 bis 8 zugrunde lagen, kommt die 

PrUfungsabteiiung zu dem Ergebnis, dag im Hinblick auf 

den Stand der Technik die Gegenstande der vorgenannten 

AnsprUche 1 bis 8 keine erfinderische Tatigkeit aufweisen 

und daher nicht patentfhig sind (Artikel 56 EPU). Die 

wesentlichen in der Entscheidung zuzn Stand der Technik 

genannten Druckschriften sind: 

Dl = 	US-A-3 280 869 

D2 = 	DE-C-2 049 353 

Die weiterhin bekannten Druckschriften werden wie foigt 

numeriert: 

D3 = DE-A-2 118 164 

D4 = EP-A-0 018 275 

D5 = DE-C-1 810 673 

D6 = DE-B-2 642 507 

D7 = DE-B-2 653 571 

D8 = FR-A-725 683 

D9 = GB-A-i 557 952 

D10 = FR-A-i 111 960 

Dli = GB-A-623 592 

D12 = US-A-i 867 133 

D13 = TJS-A-3 659 639 

D14 = US-A-i 376 810 

D15 = US-A-i 847 536 
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-2- 	 T 0404/91 

D16 = DE-C-1 507 980 

D17 = EP-A-0 093 318 

D18 = DE-C-680 720 

D19 = US-A-i 921 440 

D20 = US-A-3 892 010 

Hiervon wurden in der Entscheidung der Prufungsabteiiung 

die Druckschriften D3, D6 und D16 zusàtzlich zu den 

Druckschriften Di und D2 angefUhrt. Die Druckschriften 

D4,D7 bis D15 und D17 gehOren zu den im europischen 

Recherchenbericht genannten Druckschriften. Die 

Anmederin führte zudem noch die. Druckschriften D5, D18 

bis D20 an. Davon gehort die Druckschrift D19 der 

gleichen Patentfamilje an wie die Druckschrift D8. 

Am 11. Mrz 1991 hat die Beschwerdeführerin (Patent-

anmeiderin) gegen die Entscheidung der PrQfungsabteilung 

Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerde-

gebuhr bezahit. Die Beschwerde wurde am 30. Mrz 1991 

begrundet. 

Nach einem Bescheid der Karnmer und teiefonischen 

RUcksprachen hat die Beschwerdeführerin neue 

PatentansprUche 1 bis 7 sowie eine neue Beschreibung, 

Seiten 1 bis 9, eingereicht. 

Der nunxnehr geltende Patentanspruch 1 hat folgenden 

Wortlaut: 

"Vorrichtung zuni Abtragen einer die Haut einsch1ie1enden 

Schicht von den Filets von Fischen, mit einer umlaufend 

angetriebenen, an ihrer Mantelfláche (4) griffig 

ausgebildeten Entháutewalze (3), mit einem mit seiner 

Schneide (18) gegen die Drehrichtung der Entháutewalze 

(3) weisenden, der Manteiflãche (4) der Enthâutewalze (3) 

gegenuberstehenden, oszillierend angetriebenen 

Enthäutemesser (16) und mit einem in Umlaufrichtung der 
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Entháutewalze (3) hinter der Schneide des Enthautemessers 

(16) angeordneten Andruckschuh (6) mit einer der Mantel- 

flache (4) der Enth&utewalze (3) gegenuberstehenden 

Andrückflàche (7), dadurch gekennzeichnet, da:9 der 

Andrückschuh (6) bezuglich des Abstandes der Andrück-

flãche (7) zu der Mantelfláche (4) der Enth&utewalze (3) 

zwischen einstellbaren Anschl&gen (10 u. 11) bewegbar ist 

und gegen die Kraft einer Feder (9), die jim in Richtung 

auf die Entháutewalze (3) belastet und vor dem Durchgang 

eines Filets an einexn der Anschl&ge in seiner Grund-

stellung halt, durch das abgetrennte Hautteil des Filets 

von dieser Grundstellung verdrangbar ist, und dag das 

Enthàuternesser (16) als Messerklinge ausgebildet ist, die 

in einein Fuhrungsschlitz (15) gefUhrt ist, der Bestand-

teil des AndrUckschuhs (6) ist und aus dern die Messer- 

klinge mit seiner Schneide vorsteht, wodurch nur em 

klejner Tell der oszillierenden Flàchen des Messers 

angreift. "  

Die AnsprUche 2 bis 7 sind auf Weiterbildungen des 

Gegenstandes nach Anspruch 1 gerichtet. 

VI. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf 

der Grundlage der folgenden Unterlagen: 

Patentansprüche: 	1, eingereicht mit Schreiben vom 

19. Juli 1993; 

2 bis 7, eingereicht mit Schreiben vom 

28. Juni 1993; 

Beschreibung: 	Seiten 1 bis 3 und 5 bis 9, 

eingereicht mit Schreiben vom 

28. Juni 1993; 

Seite 4, eingereicht mit Schreiben vom 

19. Juli 1993; 
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Zeichnungen: 	Blatt 1/1, wie ursprunglich 

eingereicht. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EN); sie ist zu1ssig. 

Zulãssigkeit der Anderungen im Hinblick auf Artikel 123 

(2) EPU 

2.1 	Im geltenden Patentanspruch 1 sind die wesentlichen 

Merkmale des ursprunglich eingereichten Anspruches 1 

enthalten. Unterschiedlich zum ursprUnglich eingereichten 

Patentanspruch 1 ist das dort fakultativ angegebene 

Merkmal " zum Abtragen ... einer die Haut einsch1ie1enden 

Schicht von den Filets von Fischen" un geltenden 
Anspruch 1 als wesentliches Merkmal herausgesteilt. Das 

die uinlauf end angetriebene, an ihrer Mantelflä.che grif fig 

ausgebildete Enthutewalze betreffende Merkxnal wurde aus 

dem ursprUnglich eingereichten Anspruch 1 jedoch 

unverândert Qbernoinmen. 

Die Lage des im ursprUnglichen Anspruch 1 angegebenen 

oszillierend angetriebenen Enthutemessers ist im 

geltenden Anspruch 1 durch das Merkrnal "mit seiner 

Schneide gegen die Drehrichtung der Enthäutewalze 

weisendes, der Mantelflàche der Enthãutewalze 

gegenUberstehendes, ... Entháutemesser" nher definiert. 

Diese Lage ist aus der Zeichnung, Figuren 1 und 2, 

ersichtlich. Weiterhin ist ein in ijmlaufrichtung der 

Enth&utewalze hinter der Schneide des Enthutemessers 

angeordneter Andrückschuh mit einer der Mantelf1che der 

Enthäutewalze gegenQberstehenden Andrückfläche, wie er im 
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geltenden Anspruch 1 angefuhrt ist, un ursprunglichen 
Anspruch 1 in Verbindung mit der Zeichnung, Figuren 1 und 

2, of fenbart. 

Das Merkmal des kennzeichnenden Teiles des geltenden 

Anpruches 1, wonach "der Andrückschuh bezuglich des 

Abstandes der Andruckflàche zu der Mantelfl&che der 

Enthautewaize zwischen einstellbaren Anschl&gen bewegbar 

ist und gegen die Kraft einer Feder, die ihn in Richtung 

auf die Enthàutewalze belastet und vor dem Durchgang 

eines Filets an einem der Anschlage in seiner Grund-

stellung h&lt, durch das abgetrennte Hautteil des Filets 

von dieser Grundstellung verdrangbar ist", kann aus dem 

ursprunglich eingereichten Anspruch 2 und der 

ursprunglichen Beschreibung, Seite 7, Zeile 29 bis 

Seite 8, Zeile 6 und Seite 9, Zeilen 17 bis 23, 

abgeleitet werden. Das weitere Merkmal des kenn-

zeichnenden Teiles des gultigen Anspruches 1, das die 

Ausbildung des Enthautemessers als Messerklinge betrifft, 

die in einem Fuhrungsschlitz gefuhrt ist, der Bestandteil 

des Andrückschuhs ist, ist bereits Teil des ursprunglich 

eingereichten Anspruches 1. Aus der ursprunglichen 

Beschreibung Seite 6, Zeilen 1 bis 4 und der Zeichnung 

Figuren 1 und 2 geht hervor, dag die Messerklinge mit 

seiner Schneide aus dem Fuhrungsschlitz vorsteht, wodurch 

nur ein kleiner Teil der oszillierenden Flacheri des 

Messers an dem Filet angreift. 

	

2.2 	Die Patentanspruche 2 bis 7 unterscheiden sich von den 

ursprunglichen Patentansprüchen 3 bis 8 durch die 

Uinnuinerierung nach Wegfall des ursprunglichen 

Anspruches 2 und durch geringfUgige sprachliche 

Anderungen in den geltenden AnsprUchen 2, 3 und 6. 

	

2.3 	Die Anderungen zur ursprunglichen Beschreibung betreffen 

deren Anpassung an die neue Anspruchsfassung sowie die 

BerUcksichtiguflg des Standes der Technik. 
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2.4 	Einwnde nach Artikel 123 (2) EN) liegen somit nicht vor. 

Neuheit 

Die Prilfung des vorliegenden Standes der Technik hat 

ergeben, daZ die zwischen zwei einstellbaren Anschlagen 

gegen die Kraft einer Feder bewegbare Ausbildung des 

AndrUckschuhs und die in einem Führungsschlitz des 

AndrUckschuhs angeordnete Messerklinge, wie sie im 

kerinzejchnenden Teil des Patentanspruches 1 angegeben 

sind, im Zusarnmenhang mit einer Vorrichtung zum Abtragen 

einer die Haut einschlie1enden Schicht von den Filets von 

Fischen mit einem oszillierend angetriebenen Enthàute-

messer nach den Merkmalen des Oberbegriffes des Patent-

anspruches 1 nicht bekannt waren. Da dies nie bestritten 

wurde, erubrigt sich eine nhere Eegründung. 

- 	 Der Gegenstand des Anspruches 1 ist neu im Sinne des 

Artikels 54 EPU. 

Nãchstkornmender Stand der Technik 

4.1 	Die Karnmer sieht als nàchstkommenden Stand der Technik 

denjenigen gemag der Druckschrift D5 an. Diese 

Druckschrift D5 befait sich mit einer Vorrichtung zuxn 

Abtragen einer die Haut einsch1ieienden Schicht von den 

Filets von Fischen, die eine umlauf end angetriebene, an 

ihrer Mantelflche grif fig ausgebildete Entháutewalze, 

ein oszillierendes Entháutemesser und einen in tJmlauf-

richtung der Enthãutewalze hinter der Schneide des 

Enthutemessers angeordneten Andruckschuh, mit sarntlichen 

Merkmalen wie sie im Oberbegriff des geltenden 

Anspruches 1 angegeben sind, aufweist. 

4.2 	Die von der PrUfungsabteilung als nächstkornrnend 

angesehene Druckschrift D2 beschreibt zwar auch eine 

Vorrichtung zum Enth.uten von den Filets von Fischen, 

0985.D 
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diese weist jedoch eine in einem Andrückschuh 

eingesetzte, feststehende Messerklinge auf. 

Da bei bestiminten Fischarten die Haut mit dem Muskel-

fleisch durch eine Vjelzahl von Sebrien sehr innig 

verbunden ist, sind Vorrichtungen mit feststehenden 

Messern für diese Fischart nicht einsetzbar, wie dies 

auch aus der ursprunglichen Beschreibung der Anxrteldung 

hervorgeht (vgl. Seite 1, Zeile 27 bis Seite 2, Zeile 3). 

Nach Meinung der Kainmer handelt es sich bei diesen 

Vorrichtungerx, die nicht die Voraussetzung für den 

angestrebten Arbeitseinsatz mitbringen, urn gattungsfremde 

Vorrichtungen. Der Fachinann, der die Bearbeitung der 

geriannten Fischart mit in Betracht zieht, wird aufgrund 

der technischen Notwendigkeit, n&xnlich der Anwendung 

eines ziehenden Schnittes, von einem Stand der Technik 

ausgehen, der ibm hierfür eine Losung aufzeigt. Er wird 

daher besonders Vorrichturigen in Betracht ziehen, die 

•einen ziehenden Schnitt gew&hrleisten, wie Vorrichtungen 

mit oszillierendem Messer. 

	

4.3 	Dabei wird der Facbxnann sich vor allem bei 

Fischenthàute-Vorrichtungen orientieren, da das Enthuten 

von Fischen im aligemeinen schwieriger und vorsichtiger 

durchzufuhren ist als das Enthãuten von Fleischstücken 

oder Speckseiten. Das zarte Fleisch vieler Fische 

vertragt beim Enthäuten keine hohen Druckbeanspruchungen, 

so dag hierbei leicht Beschdigungen auftreten (vgl. 

Druckschrift D2, Spalte 2, Zeilen 23 bis 31) 

	

4.4 	Bei der Beurteilung der erfinderischen Ttigkeit ist 

daher der aus der Druckschrift D5 bekannte Stand der 

Technik als nchstkornrnend anzusehen, da sie eine 

Vorrichtung zurn Abtragen einer die Haut einschliel3enden 

Schicht von den Filets von Fischen angibt, die em 

oszillierend angetriebenes Enthutemesser enthlt und die 
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von den bekannten Enthutevorrichtungen dieser Art die 

- 	 meisten Merkmale des Anmeldungsgegenstandes aufweist. 

	

5. 	Aufgabe und Lsung 

	

5.1 	GegenUber dern nchstkornmenden Stand der Technik, wie er 

aus der Druckschrift D5 bekannt ist, besteht der Vorteil 

des Anineldungsgegenstandes darin, dag vermieden wird, daft 

sich bei der Bearbeitung von Filets von leicht 

beschàdigbaren Flachfischen der Schwanzbereich lngs der 

Rückgratlinie spaltet. Daxnit kOnnen mit der Vorrichtung 

der Anmeldung sowohl Fische, die infolge des stark mit 

der Haut verbundenen Muskelfleisches schwer enthàutbar 

sind als auch Fische, die infolge ihres zarten Fleisches 

leicht beschdigbar sind, problernlos unter Erzielung 

einer einwandfreien Qualitat entháutet werden (vgl. 

Seite 4, Zeilen 25 bis 28, der ursprUnglichen 

Beschreibung) 

	

5.2 	Der Anmeldung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine 

Fischenthäutevorrichtung zu schaffen, mit der sich neben 

schwerenthäutbaren Fischen auch Fische, die beim 

Enthäutevorgang leicht beschdigbar sind, problemlos 

unter Erzielung einwandfreier Qualität enthuten lassen. 

	

5.3 	Die Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des 

Anspruches 1 angegebenen Merkrnale gelost. Durch die 

FQhrung des oszillierenden Messers in einem Schlitz wird 

verhindert, dais groie F1chen des oszillierenden 

Enthäutemessers am Filet angreif en, wodurch eine 

Beschdigung des Filets beim Enthuten vermieden wird. 

Die einstellbaren Anschlge erlauben durch die anpabare 

Grundstellung der AndrQckfläche des AndrUckschuhs an den 

zu enthutenden Fisch einen sicheren Anschnitt, was zur 

Erzielung einer einwandfreien Qüalitat beim Enthàuten von 

den Filets erforderlich ist. Wenn der AndrUckschuh beim 

Durchgang des Filets infolge Verdickungen im Hautbereich 
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verdrngt werden solite, so verhindert der zweite 

Anschlag ein zu starkes Abweichen von der Grundstellung. 

	

6. 	Erfinderische Tatigkeit 

Durch den vorliegenden Stand der Technik wird der 

Fachxnann nicht in naheliegender Weise angeregt, die 

obengenannte Aufgabe durch die im Patentanspruch 1 

angegebenen Merkxnale zu lOsen. 

	

6.1 	Der aus der Druckschrift D5 bekannte, n&chstkorrtmende 

Stand der Technik betrif ft eine Maschine zurn Enthuten 

von Fischfilet, bei der ein oszillierendes Messer 

vorgesehen ist, dessen SchwenkmOglichkeit durch eirx Paar 

von Anschlágen einstellbar und so begrenzt ist, dag es 

gegenuber dem Umfang der Enthutewa1ze in fest- 

eingestelltern Abstand bleibt. In einexn Ausfuhrungs-

beispiel ist tinter den Enthautemesser in festern Abstand 

von den Urnfang der Enthutewa1ze ein Andrückschuh 

angeordnet (vgl. Spalte 3, Zeilen 28 bis 37). Die 

Einstellung der Messerfase oder des Andrückschuhs auf 

unterschiedliche Abstânde ist rnOglich (vgl. Spalte 4, 

Zeilen 35 bis 40). Der Andrückschuh ist jedoch weder 

zwischen einstellbaren Anschlagen bewegbar und von einer 

Feder in einer Grundstellung gehalten sowie entgegen der 

Kraft der Feder durch das abgetrennte Hautteil des Filets 

von dieser Grundstellung verdrangbar, noch weist der 

Andrückschuh einen Fuhrungsschlitz zur Aufnahme des 

Messers auf. 

	

6.2 	Fischenthàutexnaschinen, die mit einem oszillierendern 

Messer betrieben werden, sind vielfach bekannt. So zeigt 

die Druckschrift D3 eine Fischenthauternaschine, bei der, 

àhnlich wie bei der Maschine nach der Druckschrift D5, 

das oszillierende Messer nicht in einem Fuhrungsschlitz 

des Andriickschuhs angeordnet ist. Der Andrückschuh wird 
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bei dieser Maschjne durch eine Feder gegen einen Anschlag 

so belastet, dag die Einlaufseite des AndrUckschuhs von 

der Enthutewa1ze wegragt. 

Auch bei den weiteren bekannten Fischenthàutemaschinen 

mit oszilljerenden Messern ist die Messerklinge nicht in 

einem FUhrungsschlitz des Andrückschuhs gefuhrt. Eine 

Reduzierung der oszillierenden Flàchen des Messers, die 

an dem Fischfi].et angreif en, wird dort durch die FUhrung 

der Messerklinge daher nicht erreicht. 

So betrif ft die Druckschrift D6 lediglich den 

Messerantrjeb für eine Maschine zuzn Enthãuten von 

Fischfilets und geht auf einen Andrückschuh nicht nher 

em. 

Die Druckschrjft D8 und die der gleichen Patentfamilie 

zugehOrige Druckschrift D19 befassen sich mit 

Fischenthutemaschinen, bei denen das Fischfilet mit der 

Hautseite durch Anfrieren an einern Fôrderband gehalten 

werden. Das oszilierende Entháutemesser ist zwar in 

seinem äuferen Bereich, Qber den das enthàutete Filet 

abgefQhrt wird, durch eine Rutsche für das Filet 

abgedeckt, doch 1st auch hier das Messer nicht in einem 

Anpre1schuh gefUhrt, der infolge der Haftung des 

angefrorenen Hautteils auch nicht erforderlich ist. 

Bei der Fischenthäutevorrichtung nach der Druckschrift 

DlO gleitet das enthãutete Fischfilet über das 

oszillierende Messer (vgl. Seite 2, linke Spalte, 

Zeilen 8, 9 von unten) . Eine Führung des oszillierenden 

Messers in einem Andrückschuh ist auch hier nicht 

angesprochen. Dies trif ft auch für die Druckschrift Dli 

zu. Auch bei der dort beschriebenen Vorrichtung gleitet 

das enthäutete Fischfilet Ober das oszillierende Messer 

(vgl. Figuren 6 und 7) und wird dadurch von diesern 

mitbewegt. 

0985.D 	 . . .7... 
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Die Druckschrift D12 betrif ft eine Fischenthãutemaschine, 

bei der in FOrderrichtung hinter dexn oszilliereriden 

Messer eine Zugrolle für die abgeschnittene Haut 

vorgesehen ist. Hier ist das Messer ebenfalls nicht in 

einexn Aridrückschuh angeordriet und das enthautete 

Fischfilet gleitet über das nicht abgedeckte 

oszilliereride Messer. 

Ebensowenig ist das oszillierende Fischenthàutemesser der 

Vorrichtung nach der Druckschrift D18 in einem Schlitz 

eines Andrückschuhs gefuhrt. Bei dieser Vorrichtung 

schwenkt das Messer beim Einlaufen des Fischfilets in den 

Bereich zwischen einer Andrück- und einer Enthàutewalze 

in Arbeitsstellung und das enthàutete Fischfilet gleitet 

über das oszil].ierende Messer (vgl. Fig. 3 und Seite 3, 

Zeilen 41 bis 45) 

6.3 Neben den Fischenthãutemaschinen mit oszillierendem 

Nesser sind auch Fischentháutemaschinen mit feststehendem 

Messer bekannt. 

So beschreibt die Druckschrift D2 eine Fischenthute-

vorrichtung, bei der das feststehende Messer in einem 

Schlitz eines Andrückschuhs, aus dem es mit seiner 

Schneide vorsteht, angeordnet ist. Der Messerha].ter ist 

zwischen zwei festen Anschl&gen (220, 222) bewegbar und 

ist entsprechend der Darstellung auf einer Welle 

festgeklernmt (vgl. Figuren 7 bis 10), woraus eine 

EinstellmOglichkeitdes Messerhalters relativ zu den 

festen Anschl&gen erkennbar ist. Beim Verdrehen des 

Messerhalters in die Enthautestellung wird er durch eine 

Einrastkugel in dieser Stellung gehalten. Eine in einem 

Zylinder eines Gest&nges zur Verstellung des Messer-

halters angeordriete Feder belastet eine Kolbenstange in 

Richtung auf den Anschlag (vgl. Spalte 7, Zeilen 7 bis 
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10) . Aus der Anordriung des Messerhalters und des 

Gestànges mit dem Zylinder ist zu sch1iefen, daE em 

Druck von der Feder auf die Einrastkugei nur ausgeubt 

wird, wenn vom Messerhalter her ein Gegendruck auf den 

Zylinder wirkt, was beim Enthäuten erfolgen kann. Es ist 

daher aus dieser Druckschrift nicht entnehxnbar, dais die 

Kraft der Feder den Messerhalter vor dein Durchgang eines 

Fischfilets am Anschlag in einer Grundstellung halt. Die 

Anordnung eines oszillierenden Messers ist in dieser 

Druckschrift weder angesprochen noch angeregt. 

Pa bei der Verwendung eines oszillierenden Messers bei 

Fischenthautemaschinen Beschadigungen des Filets zu 

erwarten waren, konnte der Fachmann, der bestrebt war 

beschadigungsfreie Fischfilets hoher Qualitat zu 

erhalten, ein feststehendes Messer nicht ohne weiteres 

durch ein oszillierendes Messer ersetzen. Vielmehr hätte 

er, angeregt durch die Lehre aus der Druckschrift D7, die 

auf die Gefahr der Beschadigung des Fischfilets durch das 

oszillierende Messer hinweist (vgl. Spalte 2, Zeilen 10 

bis 19), die Messerschneide des feststehenden Messers 

verbessert, wie dies auch in der Druckschrift D7 

vorgeschlagen ist. Er ware dadurch jedoch imrner noch auf 

die Bearbeitung bestimrnter Fischsorten beschrãnkt 

gewesen. 

Auch aus der Druckschrift D9, die eine Fischenthaute-

maschine beschreibt, bei der ein feststehendes Enthaute-

messer mit einer AndrUckflache einer Enthãutewalze 

gegenUberliegt und bei der auf dem Messer eine Ablenk-

einrichtung für das Fischfilet angeordnet ist, kann keine 

Anregung zur Verwendung eines oszillerenden Messers 

entnommen werden. Das mit der Andruckflache ausgebildete 

Enthãuternesser kann auch nicht zur Anordriung des Messers 

in einem Fuhrungsschlitz eines Andrückschuhs fUhren. 
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Die Druckschrift D4 zeigt und beschreibt eine Maschine 

zum Schneiden von Fleisch oder Fisch mit einem in einem 

AndrUckschuh angeordneten Messer. Der Andrückschuh mit 

dem Messer ist in seinem Abstand zu einer EntMutewalze 

beweglich angeordnet. Zu einer oszillierenden Anordnung 

des Messers im Andrückschuh ist keine Anregung gegeberi. 

	

6.4 	Der Facbmann, der eine Fischenthautevorrichtung entwirft, 

wird sich zwar auf dem benachbarten Gebiet der Maschinen 

zum Enth&uten von Fleisch- oder Speckstucken uxnsehen, wie 

dies aus .mehreren Druckschriften, die sich mit 

Fischenthutemaschinen befassen, hervorgeht (vgl. 

Druckschriften D6, Spalte 1, Zeilen 44 bis 54 und D9, 

Seite 1, Zeilen 13 bis 28, oder Schneidevorrichtung für 

Fleisch oder Fisch nach der Druckschrift D4, Seite 1, 

Zeilen 1 bis 3), doch ist es ibm bekannt, dais beirn 

Fischenthuten und beim Speckeritschwarten wegen der 

unterschiedlichen Beschaffenheit des zu enthautenden 

utes unterschiedliche Erfordernisse zu berucksichtigen 

sind (vgl. Druckschrift D2, Spalte 2, Zeilen 23 bis 31). 

Er wird daher bei der Ausbildung von Fischenthute-

maschinen die Maschinen zuxn Entschwarten von Speck nur 

mit Vorbehalt in Betracht ziehen. 

	

6.5 	Auch bei Entschwartungsmaschinen von Fleisch ist es 

bekannt, oszillierende Messer zu verwenden. 

Die Druckschrift Dl zeigt und beschreibt eine Vorrichtung 

zum Erithâuten von Schweinefleisch, bei der eine 

Messerklinge in einem Führungsschlitz eines feststehenden 

Messerhalters oszillierend angetrieben wird, uin den 

Schneidevorgang zu beschleunigen. Die Messereinrichtung 

kann zwar mittels Hebein versteilt werden (vgl. Spalte 3, 

Zeilen 29 bis 35), doch ist weder ein mit einer 

Enthäutewalze zusauirnenwirkender von einer Feder 

beaufschlagter Andrückschuh vorgesehen, noch ist das 
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Messer in diesein AndrQckschuh angeordriet. Die Anordriung 

des Vibrators auf der Untersejte des Messerhalters (vgl. 

Spalte 3, Zeilen 7 bis 10) láft die Anwendung des 

Messerhalters als AndrUckschuh nicht naheliegend 

erscheinen. Der Messerhalter ist Uberdies so ausgefUhrt, 

dag die Messerklinge vom fetthaltigen Abfallprodukt 

geschmiert und der Führungsschlitz über ein Absaugsystem 

von Ablagerungen gereinigt wird, urn Reibung zwischen 

Messerhalter und Messerklinge zu verxneiden (vgl. 

Spalte 4, Zeile 70 bis Spalte 5, Zeile 25). Das Problem 

der Beschadigung des zu schneidenden Fleisches durch die 

oszillierende Messerklinge ist hier weder angesprochen 

noch zu erkennen. 

Die Druckschrift D16 beschreibt eine Vorrichtung zuxn 

Abschneiden thInner Speckplatten von SpeckstUcken und 

befaZt sich mit dem Problem der Beschàdigung der 

Speckplatten beirn Abschneiden durch ein oszillierendes 

Messer. Die Anordnung der Messerklinge in einem Schlitz 

der Klingenfuhrung bewirkt eine Verringerung der Reibung 

zwischen hin- und hergehender Klinge einerseits und dem 

SpeckstQck andererseits, wodurch die Qualitãt der 

abzuschneidenden dünnen Speckplatten verbessert wird 

(vgl. Spalte 8, Zeilen 9 bis 13). Der AndrUckmechanjsmus 

und der Schneidemechanismus bilden aber eine Einheit 

(vgl. Spalte 3, Zeilen 11 bis 15) und die verstelibare 

KlingenfQhrung liegt mit ihrer Unterseite benachbart zu 

einem Zugwalzenrnantel (vgl. Spalte 5, Zeilen 8 bis 11) 

Das AndrUcken des zu schneidenden SpeckstQckes erfolgt 

bei dieser Vorrichtung jedoch im wesentlichen nicht durch 

die KlingenfUhrung sondern durch eine Abstützleiste, die 

oberhaib und in FOrderrichtung vor der Klinge angeordnet 

ist (vgl. Spalte 5, Zeilen 49 bis 54) . Die KlingenfUhrung 

ist gegenUber dem Zugwalzenmantel so angeordnet, daZ die 

Verengung des zwischen der Unterseite der kbstützleiste 

und der Zugwalze sich bildenden Kanals erweitert wird 
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(vgl. Spalte 6, Zeilen 25 bis 34 und Spalte 5, Zeilen 8 

- 

	

	 bis 15). Eine Losung im Sinne der vorliegenden Erfindung 

liegt deshaib nicht vor. 

Die Druckschrift D15 beschreibt eine Vorrichtung zuin 

Abtrennen der Schwarte von Schweinefleisch-Schnitten bei 

der in FOrderrichtung hinter einer FOrderwalze eine 

oszillierende Messerklinge vorgesehen ist. Ein hinter dem 

Messer liegender Tischabschnitt ist so ausgebildet, daf 

das abgetrennte Fleischteil von dent oszillierenden Messer 

nicht mehr beaufschlagt wird (vgl. Seite 5, Zeilen 94 bis 

112). Die abgetrennte Schwarte ist jedoch weiter der 

Messerbewegung ausgesetzt. Ein federbelasteter Andrück-

schuh, bei dent die Messerklinge in einern un Andrückschuh 

vorgesehenen FUhrungsschlitz oszilliert, ist in dieser 

Druckschrift D15 weder gezeigt noch nahegelegt. 

Bei der Entschwartungsinaschine nach der Druckschrift D13 

ist zum AJschneiden der Schwarte in einem AndrUckschuh 

oberhaib einer Entháutewalze ein feststehendes Messer 

vorgesehen. In Forderrichtung des Fleisches ist nach dent 

feststehenden Messer und oberhaib desselben em 

oszillierendes Fettschneidernesser angeordnet, das 

zusainmen mit dein Messerhalter oszilliert. Ein in einern 

Fuhrungsschlitz des Andrückschuhs oszillierend 

angeordnetes Messer kann daraus nicht abgeleitet werden. 

Bei der Entschwartungsinaschine nach der Druckschrift D14 

wird der zu entháutende Schinken gegen ein oszilliererides 

Messer gedruckt. Auch hier ist das oszillierende Messer 

nicht in einem Fuhrungsschlitz eines Andrückschuhs 

angeordnet. 

6.6 	Neben der Verwendung von oszillierenden Messern ist auch 

bei Entschwartungsrnaschinen die Verwendung von 

feststehenden Messern bekannt. 
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So weist die Speckentschwartungsrnschjne nach der 

Druckschrift D17 ein feststehendes Messer in einem 

federbelasteten Andrückschuh auf, der von der Feder an 

einem festen (10) oder einem einstellbaren Anschlag (23) 

vor dem Durchgang des Speckstuckes gehalten wird. Der 

AndrUckschuh ist in Richtung zu einer AndrUckwalze mit 

einer Andruckflãche versehen. Eine oszillierende 

Anordnung des Messers ist in dieser Druckschrift weder 

erwãhnt noch ist hierzu eine Anregung gegeben. 

	

6.7 	Die aus der Druckschrift D20 bekannte Maschine zuzn 

Fischenthuten weist ein Messer in Form eines umlaufenden 

Bandes auf. Von einer Ausbildung des Messerhalters als 

Andrückschuh ist hier nicht die Rede. Eine AndrUck-

vorrichtung ist in Forderrichtung vor dem Messer 

angeordnet. Diese Druckschrift kann daher ebenfalls nicht 

zuxn Anmeldungsgegenstand fuhren. 

	

6.8 	Auch eine gemeinsame Betrachtung der durch den Stand der 

Technik vermittelten Lehre weist dem Fachmann insgesamt 

keinen Weg, auf dem er ohne erfinderische Ttigkeit zu 

dem spezifischen Gegenstand des Patentanspruches 1 

gelangen kOnnte. 

Die Druckschrift D16, die eine Speckschneide-Maschjne 

betrif ft und die sich als einzige der bekannten 

Druckschriften mit der Vermeidung der Beschàdigung des zu 

schneidenden Gutes durch ein oszillierendes Messer befaf,t 

und die Anordnung des oszillierenden Messers in einem 

Schlitz einer KlingenfQhrung anspricht, zeigt eine 

Vorrichtung, bei der die wesentliche AndrQckeinrichtung 

in FOrderrichtung vor dern Messer angeordnet ist. Die 

Schichtdicke wird hier durch den Abstand zwischen der vor 

den oszillierenden Messer angeordnéten AbstUtzleiste und 

dem Messer eingestellt. Das Messer bildet mit der 

AbstQtzleiste eine Einheit, die auf den zu schneidenden 

Speckteil aufliegt. 
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Bei der Fischenhuternaschine nach Anspruch 1 ist dagegen 

der Abstand zwischen der Enthàutewalze und dern 

oszillierenden Messer irn AndrUckschuh von Bedeutung. Urn 

die Dicke dieser abzutrennenden Hautschicht in einexn 

bestirnmten Bereich zu halten, ist der Andrückschuh 

zwischen einstellbaren Anschl&gen bewegbar. 

In den Druckschriften D2, D4, D13 und D17, die 

Enthãutevorrichtungen mit einem feststehenden Messer in 

einexn Andrückschuh betreffen, ist keine Anregung zur 

Anordnung eines oszillierenden Messers in einem 

FUhrungsschlitz eines zwischen zwei einstellbaren 

Anschlàgen bewegbaren AndrUckschuhs gegeben. Bei der 

Vorrichtung zum Enthuten und Schneiden von Speck nach 

der Druckschrift D13 ist vielmehr neben dem in einem 

Schlitz des AndrUckschuhs angeordnetem feststehenden 

Messer oberhaib davori ein oszillierendes Messer 

angeordnet, das zusainmen mit dern Messerhalter oszilliert. 

Somit kann weder der nàchstkornmeride Stand der Technik 

nach der Druckschrift D5, noch der weitere bekannte Stand 

der Technik zurn Gegenstand des Anspruches 1 der Amneldung 

führen. 

6.8 Der Patentanspruch 1 und die auf ihn zuruckbezogenen 

Patentansprüche 2 bis 7 sind deshaib patentfhig im Sinne 

des Artikels 52 EPU. 
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Exit scheidungsformei 

Aus diesexi Gründen wird entschiedeu: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit dem 

Auftrag zurQckverwiesen, ein europaisches Patent mit den 

in Abschnitt VI genannten Unterlagen zu erteilen. 

• Der Geschâftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C. Andries 
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